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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §47 Abs1;

EStG 1988 §47 Abs2;

Rechtssatz

Wenn der Gestellungsnehmer Anordnungen betre6end die Aufteilung der Arbeitszeit und die Ausübung bestimmter

Tätigkeiten tre6en kann, spricht dies nicht dagegen, dass dem Gestellungsnehmer lediglich eine vom Gesteller

abgeleitete Anordnungsbefugnis zukommt.
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